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Satzung zur Änderung der Satzung 

der Universität Bayreuth 

nach § 60 der Abgabenordnung 

für den Bereich der kulturellen Veranstaltungen 

und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit 

 

Vom 20. Februar 2018 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 25 Abs. 3 Nr. 1 des Bayerischen Hoch-

schulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Änderungssatzung:*) 

§ 1 

Die Satzung der Universität Bayreuth nach § 60 der Abgabenordnung für den Bereich der kultu-

rellen Veranstaltungen und Veranstaltungen für die Öffentlichkeit vom 17. Juli 2002 wird wie folgt 

geändert: 

§ 1 wird geändert: 

a) In Abs. 1 wird der Passus „(Art. 4 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG) verfolgt im Rahmen ihres 

Zweckbetriebs „Kulturelle Veranstaltungen“ in Wahrnehmung der ihr gesetzlich zugewiese-

nen Aufgaben (Art. 2 Abs. 4, 5, 7 BayHSchG)“ durch den Passus „(Art. 11 Abs. 1 Satz 1 

BayHSchG) verfolgt im Rahmen ihres Zweckbetriebs wissenschaftliche und studienfachbe-

zogene Veranstaltungen bildender und belehrender Art und kultureller Veranstaltungen in 

Wahrnehmung der ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben (Art. 2 Abs. 3, 4, 6 BayHSchG)“ 

ersetzt. 

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „Förderung“ der Passus „wissenschaftlicher, belehrender,“ 

eingefügt. 

c) In Abs. 3 wird der Passus „von kulturellen“ durch den Passus „wissenschaftlicher und stu-

dienfachbezogener Veranstaltungen und Tagungen sowie kultureller“ ersetzt. 
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§ 2 

Die Satzung tritt am 21. Februar 2018 in Kraft. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 7. Februar 2018 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 19. Februar 2018 

Az. O 1120 - I/1a. 

Bayreuth, 20. Februar 2018 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 20. Februar 2018 in der Hochschule niedergelegt. 

Die Niederlegung wurde am 20. Februar 2018 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist der 20. Februar 2018. 


